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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Einspruchsabteilung hat durch die Entscheidung vom 

August 1988 festgestellt, daB der Aufrechterhaltung 

des europàischen Patents Nr. 61 520 in geandertem Umfang 

Einspruchsgründe nach Art. 100 EPU nicht entgegenstehen. 

Die Entscheidung wurde am Tage ihres Erlasses durch Em-

schreiben mit Rückschein an die Einsprechende abgesandt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

Oktober 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

Gebühr Beschwerde erhoben und zugleich für den Fall, daB 

ihrem Antrag auf Widerruf des Patents nicht stattgegeben 

werden solite, die Anberaumung eines Termins (gemeint 1st: 

"... zur mnündlichen Verhandlung") beantragt. 

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. 

II. 	Mit Schreiben vom 20. September 1989 hat die Geschàfts- 

stellenbeamntin der Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin 

auf das Fehien einer Beschwerdebegründung und die 

voraussichtliche Verwerfung der Beschwerde als unzuiàssig 

aufmerksam gemacht sowie auf Artikel 122 EPU hingewiesen. 

IV. 	Die Beschwerdeführerin hat sich weder zu den Schreiben der 

Geschäftsstelle geauBert noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. 
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Entscheidungsgründe 

Da eine Beschwerdebegründung nicht eingegangen 1st, wird die 

Beschwerde gemäB Artikel 108 in Verbindung mit Regel 65 (1) EPU 

als unzulãssig verworfen. 

Der Antrag auf münd].iche Verhandlung ist gegenstandsios. Er wurde 

für den Fall gestelit, daB die Prüfung der Begründetheit der 

Beschwerde aufgrund des schriftlichen Vortrags nicht zum Widerruf 

des Patents führt. Diese Prüfung setzt aber nach Artikel 110 (1) 

EPU die (hier nicht gegebene) zulássigkeit der Beschwerde 

voraus. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden vird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

n 

M. Beer 
	

K. Lederer 
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